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 Veröffentlicht am 09.11.1961

Norm

ZPO §562 Abs1 E

Rechtssatz

Wurde die Frist zur Anbringung der Einwendungen in der Aufkündigung unrichtig mit vierzehn Tagen anstatt mit acht

Tagen angegeben, dann könnte dieser Mangel - wenn überhaupt - nur in den Einwendungen geltend gemacht werden.
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